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darf mit einem Kanister erfolgen. Es ist das während
einer vollständigen Betankung von ca. 25 l Benzin
rückgeförderte Gasvolumen zu messen. Je Abgabe-
stelle sind drei Messungen notwendig, soweit der
letzte Satz nicht anderes bestimmt. Die Pumpe ist
bei Erfüllung folgender Voraussetzungen richtig
eingestellt:

a) Die Gasrückführung darf erst zum Zeitpunkt
der Benzinförderung beginnen.

b) Die einzelnen Meßwerte dürfen vom betank-
ten Benzinvolumen nicht mehr als 5%
abweichen.

Ist ein System zur Gasrückführung nachweislich
so beschaffen, daß die Regelung der Pumpe eine
Toleranzgrenze von 2% nicht überschreitet und daß
ohne Benzinförderung auch keine Gasrückführung
auftritt, so darf auf die Mehrfachmessung verzichtet
werden.
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